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ttz - Sachkundiger  
 
 
1. Warum Sachkunde? 
 
Die Prüfung und Wartung von Toranlagen ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Jedoch ist vielen 
Betreibern von Toranlagen nicht bewusst, dass sie die Verantwortung für eine reibungslose und siche-
re Funktion solcher Anlagen tragen. Sicherheit bedeutet regelmäßige Prüfung und Wartung der Toran-
lagen.   
 
Aus Sicht des Industrieverbandes Tore Türen Zargen (ttz) besteht ausdrücklich die Notwendigkeit, 
Tore regelmäßig und fachgerecht zu prüfen und zu warten, um jederzeit die Funktion der Toranlage zu 
garantieren.  
Unabdingbare Voraussetzung dafür ist ein entsprechend hohes Qualitätsniveau der Serviceleistun-
gen, dass nur durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter (ttz – Sachkundiger) gewährleistet werden kann.  
Der Industrieverbandes Tore Türen Zargen (ttz) hat daher ein Ausbildungsprogramm entwickelt um 
sicherzustellen, dass die fachlichen Grundlagen qualifizierter Servicearbeiten im Bereich Tore vorlie-
gen. 
 
 
2. Der ttz - Sachkundige  
 
ttz - Sachkundiger ist, wer an einer ttz – Sachkundigen – Schulung teilgenommen und die Abschluss-
prüfung erfolgreich absolviert hat. Der ausgebildete ttz – Sachkundige kann den (arbeits)sicheren 
Zustand von Toranlagen sicher beurteilen. 
 
 
3. Anforderungen zur ttz - Sachkundigenschulung 
 

 Abgeschlossene Berufsausbildung im Metall- / Elektrobereich mit mindestens fünf Jahren Berufs-
erfahrung in dem Fachgebiet Türen und Tore; 

 Einschlägige und praxisgerechte Montageerfahrung und abgeschlossene Ausbildung im ttz- Mit-
gliedsunternehmen; 

 Grundkenntnisse der torspezifischen technischen Regeln und Normen (z. B. Toreproduktnorm, 
Arbeitsstättenregel) werden vorausgesetzt; 

 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
 
4. Ausbildungsinhalte/ Abschlussprüfung der ttz - Sachkundigenschulung 
 
Die Schulungsinhalte basieren auf den vom ttz - Arbeitskreis Service Tore erarbeiteten Schulungsun-
terlagen inklusive umfangreicher Checklisten. Der ttz – Sachkundige erhält im Rahmen der Schulung 
detaillierte und praxisaktuelle Informationen über den Betrieb von Toranlagen und über Maßnahmen, 
die Toranlagen in einem (verkehrs)sicheren Zustand zu halten (Prüf- und Wartungsgrundlagen):  
 

 Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Bauproduktenrichtlinie (BPR), Bauproduk-
tengesetz, Geräteproduktsicherheitsgesetz (GPSG), europäisches Normenwerk und Grundlagen  

Verbandsrichtlinie 



 

                         

2 

w
w

w
.tt

z-
on

lin
e.

de
   

09
.2

01
0 

  

 
 
 

der Harmonisierung, CE – Kennzeichnung und Hintergründe, Hersteller-, Betreiber- und Sachkun-
digenverantwortung, Haftungsfragen, Baurecht, Arbeitsstättenrecht); 

 Überblick über technische Rahmenbedingungen (Normen / Richtlinien, Toreproduktnorm, „Sup-
porting Standards“); 

 Fachbegriffe und Bezeichnungen gemäß EN 12433. 

 Schutzziele, Sicherheitseinrichtungen und Behebung von Gefahrstellen gemäß den Vorgaben der 
EN 12453 (auch in Bezug auf die Differenzierung von Anforderungen im öffentlicher / nicht öffent-
licher Bereich); 

 Fachgerechte Messung der Schließkräfte; 

 Detaillierte Absicherungsmaßnahmen von Gefahrstellen gemäß EN 12604. 

 Grundlegende Sicherheitsanforderungen zum Betrieb von kraftbetätigten Toranlagen; 

 Nachrüstung von manuell betriebenen Toren mit einem Antrieb; 

 Fachgerechte Dokumentation, praxisorientierte Checklisten für Prüfungs- und Wartungsereignis-
sen. 

 
Jede Schulung schließt mit einer Prüfung ab, die auf dem im ttz - Arbeitskreis Service Tore erarbeite-
ten Prüfungsfragenkatalog basiert.  
 
 
5. Ausweis des ttz-Sachkundigen 
 
Bei Erfüllung der Schulungsziele wird dem ttz - Sachkundigen ein ttz - Zertifikat sowie ein Sachkun-
den-Ausweis mit fünf Jahren Gültigkeit ausgehändigt. Die Verwaltung der Zertifikate / Ausweise erfolgt 
zentral über die ttz - Geschäftsstelle. Nach 5 Jahren ist eine Auffrischung der Kenntnisse durch den ttz 
vorgesehen.  
Aufgrund der Überarbeitung des Logos sind derzeit folgende Sachkundigen-Ausweise gültig: 
 
Sachkundigen-Ausweis, gültig bis 2015       neu: Sachkundigen-Ausweis, gültig ab 09/2010 
 

 
Vorderseite     Vorderseite 
 

    
Rückseite     Rückseite 
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Der Industrieverband Tore Türen Zargen informiert: 
 
ttz-Sachkundiger 
 
Stand: 24. November 2010 
 
 
 
Bitte beachten Sie zur vorliegenden Verbandsrichtrichtlinie auch die ttz Verbandsrichtlinie Sichere 
Torsysteme – Service, Wartung und Wartungsvertrag. 
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Die dieser Veröffentlichung zu Grunde liegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt recher-
chiert und redaktionell bearbeitet.  
Eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. 


